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Aufgrund des

1. § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgeset
zes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
10. Februar 2020 (BGBl. I S. 148),

2. § 89 Abs. 1 Satz 1 des Hessischen Ge
setzes über die öffentliche Sicherheit
und Ordnung vom 14. Januar 2005
(GVBl. I S. 14), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 23. August 2018 (GVBl. 
S. 374),

verordnet die Landesregierung:

Artikel 11)

Änderung der Verordnung zur 
Bekämpfung des CoronaVirus

§ 1 der Verordnung zur Bekämpfung des
CoronaVirus vom 13. März 2020 (GVBl.
S. 150), zuletzt geändert durch die Verord
nung zur Anpassung der Verordnungen zur
Bekämpfung des CoronaVirus vom 
20. März 2020, wird wie folgt geändert:

1. Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Für Personen mit Wohnsitz außerhalb
Hessens, auf die die Voraussetzungen
aus Satz 1 zutreffen, wird ein berufli
ches Tätigkeitsverbot auf dem Gebiet
des Landes Hessen nach § 31 Satz 1
des Infektionsschutzgesetzes allgemein
angeordnet.“

2. Abs. 8 wird aufgehoben.

3. Die bisherigen Abs. 9 und 10 werden
die Abs. 8 und 9.

Artikel 22)

Änderung der Zweiten Verordnung zur 
Bekämpfung des CoronaVirus

Die Zweite Verordnung zur Bekämpfung
des CoronaVirus vom 13. März 2020 (GVBl.
S. 153), zuletzt geändert durch die Verord
nung zur Anpassung der Verordnungen zur
Bekämpfung des CoronaVirus vom 
20. März 2020, wird wie folgt geändert:

1. Dem § 1 Abs. 2 wird folgender Satz an
gefügt:

„Abweichend von Satz 1 und 2 ist Per
sonen mit Atemwegsinfektionen und
Kindern unter 16 Jahren als Besucher
der Zutritt zu einer Einrichtung nach
Abs. 1 Satz 1 untersagt.“

2. Dem § 2 Abs. 2 wird folgender Satz an
gefügt:

„Die in Satz 1 Nr. 11 genannten Perso
nen dürfen ihre eigenen Kinder, mit Aus
nahme der Kinder nach Abs. 3, in das
Betreuungsangebot einbeziehen.“

3. Als neue §§ 4 und 5 und als §§ 6 bis 8
werden eingefügt:

„§ 4

(1) Menschen mit Behinderungen
dürfen Werkstätten für Menschen mit
Behinderungen nach § 219 Abs. 1 des
Neunten Buches Sozialgesetzbuch, Ta
gesförderstätten oder Tagesstätten nach
§ 219 Abs. 3 des Neunten Buches Sozi
algesetzbuch sowie Arbeitsbereiche an
derer Leistungsanbieter nach § 60 des
Neunten Buches Sozialgesetzbuch
nicht betreten, wenn sie

1. sich in besonderen Wohnformen
nach § 71 Abs. 4 Nr. 3 des Elften Bu
ches Sozialgesetzbuch befinden,

2. bei ihren Erziehungsberechtigten, El
tern oder anderen Angehörigen woh
nen und ihre Betreuung sicherge
stellt ist,

3. alleine oder in Wohngruppen woh
nen und sich selbständig versorgen
können oder eine Betreuung erhal
ten oder

4. Krankheitssymptome aufweisen, in
Kontakt zu infizierten Personen ste
hen oder seit dem Kontakt mit infi
zierten Personen noch nicht 14 Tage
vergangen sind oder sie sich in den
14 Tagen vor Inkrafttreten dieser
Verordnung oder danach in einem
Risikogebiet für Infektionen mit dem
SARSCoV2Virus aufgehalten ha
ben und noch nicht 14 Tage seit der
Rückkehr vergangen sind.

Für alle anderen Menschen mit Behin
derungen stellen die Träger der Einrich
tungen die Betreuung im notwendigen
Umfang sicher.

(2) Die Betreuung nach Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 gilt nur dann als nicht si
chergestellt, wenn

1. ein in der Häuslichkeit lebender Er
ziehungsberechtigter, Elternteil oder
Angehöriger zu den Personengrup
pen nach § 2 Abs. 2 gehört oder

2. aufgrund eines besonders hohen
Pflege oder Betreuungsaufwandes
im Einzelfall eine Betreuung durch
die Erziehungsberechtigten, Eltern
oder Angehörigen im häuslichen
Rahmen nicht erfolgen kann.

(3) § 2 Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 5

(1) Pflegebedürftige dürfen Tages
und Nachtpflegeeinrichtungen nach 
§ 41 Abs. 1 des Elften Buches Sozialge
setzbuch nicht betreten.
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(2) Jede Tages und Nachtpflegeein
richtung nach Abs. 1 soll eine Notbe
treuung für Pflegebedürftige einrichten,
wenn

1. eine der Pflegepersonen zu den Per
sonengruppen nach § 2 Abs. 2 ge
hört oder

2. aufgrund eines besonders hohen
Pflege oder Betreuungsaufwandes
im Einzelfall eine Betreuung durch
die Pflegepersonen im häuslichen
Rahmen nicht erfolgen kann.

Für die Pflegebedürftigen nach Satz 1
gilt das Betretungsverbot nach Abs. 1
nicht, soweit nicht ein Fall des § 4 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 vorliegt.

(3) § 2 Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 6

(1) Betreuungs und Unterstützungs
angebote im Vor und Umfeld von Pfle
ge werden, soweit sie als Gruppenan
gebote durchgeführt werden, aufgrund
einer erhöhten Ansteckungsgefahr un
tersagt. Hierzu zählen insbesondere die
Angebote nach § 45c Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 bis 3 und § 45d des Elften Buches
Sozialgesetzbuch.

(2) Für Einzelangebote gilt Abs. 1
nicht. Diese sind jedoch verboten, wenn
ein Fall des § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 vor
liegt.

(3) § 2 Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 7

(1) Nutzerinnen und Nutzer dürfen
interdisziplinäre oder heilpädagogische
Frühförderstellen für behinderte und von
Behinderung bedrohte Kinder nach § 46
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch,
heilpädagogische Praxen, Autismuszen
tren und familienentlastende Dienste
der Behindertenhilfe nicht betreten oder
in Anspruch nehmen. Angebote oder
Therapiemaßnahmen im Rahmen der
mobilen Frühförderung nach § 46 des
Neunten Buches Sozialgesetzbuch, die
nicht in den Einrichtungen nach Satz 1
stattfinden, sind einzustellen. Satz 1 und
2 gelten nicht, soweit die Inanspruch
nahme des Angebots oder die Durch
führung der Therapiemaßnahmen medi
zinisch geboten ist. Der Nachweis ist

durch eine ärztliche Verordnung zu füh
ren.

(2) In den Fällen des Abs. 1 Satz 3
und 4 ist die Inanspruchnahme des An
gebots oder die Durchführung der The
rapiemaßnahmen dennoch ausge
schlossen, wenn ein Fall des § 4 Abs. 1
Satz 1 Nr. 4 vorliegt.

(3) § 2 Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 8

(1) Nur die Personen, die in Unter
künften nach

1. § 3 Abs. 1 Satz 2 des Landesaufnah
megesetzes vom 5. Juli 2007 
(GVBl. I S. 399), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 13. Dezember
2017 (GVBl. S. 470), oder

2. § 4 Abs. 1 Satz 2 und § 5 des Geset
zes über die Aufnahme und Unter
bringung von Spätaussiedlerinnen
und Spätaussiedlern vom 24. No
vember 2009 (GVBl. I S. 436), zu
letzt geändert durch Gesetz vom 
5. Oktober 2017 (GVBl. S. 294),

wohnhaft sind oder die für die Aufrecht
erhaltung des Betriebs dieser Einrich
tungen erforderlich sind, dürfen diese
Einrichtungen betreten. Anderen Perso
nen ist der Zutritt untersagt.

(2) Nur die Personen, die in nach 
§ 45 des Achten Buches Sozialgesetz
buch betriebserlaubnispflichtigen statio
nären Einrichtungen, die keine Kinderta
geseinrichtungen sind, wohnhaft oder
für die Aufrechterhaltung des Betriebs
dieser Einrichtungen erforderlich sind,
dürfen diese Einrichtungen betreten.
Anderen Personen ist der Zutritt unter
sagt. Sportangebote innerhalb der Ein
richtung sind auf Einzelpersonen zu be
schränken. Die Angebote dürfen nur un
ter Beachtung der Empfehlungen des
Robert KochInstituts zur Hygiene
durchgeführt werden.“

4. Die bisherigen §§ 4 und 5 werden die
§§ 9 und 10.

Artikel 33)

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit sofortiger Wir
kung in Kraft.
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Wiesbaden, den 23. März 2020

H e s s i s c h e  L a n d e s r e g i e r u n g

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  M i n i s t e r  

B o u f f i e r f ü r  S o z i a l e s  u n d  I n t e g r a t i o n

K l o s e

D e r  M i n i s t e r
d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  Sp o r t

B e u t h

3) Die vorstehende Verordnung wurde nach § 7 Abs. 1 Verkün
dungsgesetz am Montag, den 23. März 2020 bekannt gemacht.




